
5190 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Sozial ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 14. Juni 1996 betreffend 
Kündigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der 
Tunesischen Republik über Soziale Sicherheit 

Die zur Budgetkonsol idierung erforderl ichen Maßnahmen sehen unter 
anderem vor, daß an Anspruchsberechtigte, deren Kinder ständig im Ausland 
wohnhaft sind, keine österreichische Familienbeihilfe zu gewähren ist. Da 
das bilaterale Sozialversicherungsabkommen mit Tunesien (BGB1.Nr. 
33/1991) einer solchen Regelung entgegensteht, sieht der vorliegende 
Beschluß eine Kündigung des erwähnten Abkommens vor. 

Den Erläuterunqen des Beschlusses ist weiters zu entnehmen, daß die 
oberwähnte Einsparungsmaßnahme im Verhältnis zur Tunesischen Republik 1,5 
Millionen Schilling jährlich beträgt und bereits für das zweite Halbjahr 
1996 budgetiert ist. 

Bei einem Außerkrafttreten des Abkommens sind bereits laufende 
österrei eh i sehe Pens ionen jedenfalls weiter zu gewähren. Im Fa 11 ei nes 
vertragslosen Zustandes wären gewisse Interessen österreichischer 
Staatsbürger betroffen. Es sind dies insbesondere: 

Entfa 11 des Krankenschutzes (Sach 1 ei stungen durch öffentl i che 
Geundhei tsei nri ehtungen bzw. "Kassenärzte ll

) bei vorübergehendem 
Aufenthalt in Tunesien; 
Ent fa 11 der Verpfl i chtung des Partnerstaates zur Überwei sung von 
Pensionen nach Österreich; 
Nichtberücksichtigung der im Partnerstaat erworbenen 
Vers i cherungszeiten zur Erfüll ung der Anspruchsvoraussetzungen für 
eine österreiehische Pension (insbesondere Wartezeit). 

Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B
VG ist nicht erforderlich, da keine Angelegenheiten, die den 
selbständigen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 

Der Sozial ausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 24. Juni 1996 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Michaela Rösler 
Berichterstatterin 
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Wien, 1996 06 24 

Hedda Kainz 
Vorsitzende 
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